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44 Kapitel 3 • Zuwiderhandlungen

Folgen von Zuwiderhandlungen 
gegen Verkehrsvorschriften
Der Kra�fahrer soll die Vorschri�en des 
Straßenverkehrs möglichst umfassend ken-
nen. Der Fahrlehrer muss ihm also zuerst 
dieses Wissen vermitteln. Es liegt aber in der 
menschlichen Natur, dass man aus Vergess-
lichkeit, Eigennutz oder sogar Rücksichtslo-
sigkeit zuweilen Verkehrsregeln missachtet.

Deshalb kann es nie schaden, sich 
möglichst frühzeitig damit vertraut zu 
machen, wie die häu�gsten Zuwider-
handlungen geahndet werden. Schließlich 
handelt es sich dabei immer um Verstöße 
gegen Gesetze und Verordnungen.

Wir unterscheiden ö�entlich-rechtli-
che und privatrechtliche Folgen von Zuwi-
derhandlungen.

Ö�entlich-rechtliche Folgen
Die ö�entlich-rechtlichen Folgen werden 
von staatlichen Organen (Verwaltungsbe-
hörden, Gerichte) verhängt, weil Verkehrs-
verstöße aus Gründen der allgemeinen 
Sicherheit und Ordnung nicht geduldet 
werden können. Im Interesse der Ordnung, 
Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenver-
kehrs müssen Zuwiderhandlungen verfolgt 
werden.

a) Straftaten

Eine Zuwiderhandlung ist dann eine Straf-
tat, wenn ein Gesetz als Ahndung Strafe 
(Geldstrafe, Freiheitsstrafe) vorsieht.
 „... wer ... wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

 Jahren oder mit Geldstrafe bestra�.“

b) Ordnungswidrigkeiten

Eine Zuwiderhandlung ist dann eine Ord-
nungswidrigkeit, wenn ein Gesetz oder eine 
Verordnung als Ahndung Buße vorsieht.

Zuwiderhandlun-
gen
3

 „... wer ... handelt ordnungswidrig.“
 „... wird ... mit Geldbuße geahndet.“

Diese Unterscheidung hat große Bedeu-
tung, denn wer wegen einer Stra�at ver-
urteilt ist, gilt als vorbestra�, jedenfalls bei 
einer Höhe von über 90 Tagessätzen Geld-
strafe.

c) Gebührenrechtliche Halterhaftung 
bei Halt- und Parkverstößen

Der Halter eines Kra�fahrzeuges muss 
nach Halt- und Parkverstößen die Verfah-
renskosten tragen, wenn der Fahrer nicht 
ermittelt werden kann (§ 25a StVG).

Voraussetzung ist, dass die Behörde 
vorher versucht hat, den Fahrer zu ermit-
teln. Dieser Versuch kann z. B. mit einem 
Anhörungsbogen erfolgt sein. Schickt der 
Halter den Anhörungsbogen nicht zurück, 
oder verweigert er die Angabe des Fah-
rers z. B. mit dem Hinweis, dass er sich 
nicht mehr genau erinnern könne, oder 
dass es ein Angehöriger sei, den er nicht 
zu benennen braucht, so wird die Verwal-
tungsbehörde dem Halter die Verfahrens-
kosten auferlegen. Diese betragen bei Ver-
waltungsentscheidungen zwölf Euro zzgl. 
Nebenkosten, ist die Angelegenheit zur 
Gerichtsentscheidung gekommen 20 Euro 
zzgl. Nebenkosten.

§ 25a StVO enthält allerdings auch eine 
Unbilligkeitsklausel, wonach die Verwal-
tungsbehörde darauf verzichten kann, den 
Halter zu belasten.
 Das Fahrzeug wurde gestohlen und der 

Dieb parkt falsch.

Die Regelung, dem Halter die Verfahrens-
kosten aufzuerlegen, ist ausschließlich auf 
Halt- und Parkverstöße beschränkt, gilt 

3
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also nicht bei anderen Ordnungswidrig-
keiten wie z. B. Geschwindigkeitsüber-
schreitungen, Rotlichtsünden, falsches 
Überholen und Ähnliches. Grund für diese 
Sonderregelung ist, dass die Verfolgung des 
Parkverstoßes als Ordnungswidrigkeit sehr 
häu�g daran scheitert, dass die Behörden 
bzw. das Gericht nicht beweisen können, 
wer wirklich falsch geparkt hat.

d) Andere verwaltungsbehördliche 
Maßnahmen

Bei Wiederholungstätern können Zuwi-
derhandlungen noch andere Folgen haben.
 Die Fahrerlaubnis wird von der Führer-

scheinbehörde entzogen.

Führen eines Fahrtenbuchs 
(§ 31a StVZO)
Zuwiderhandlungen gegen Verkehrsvor-
schri�en können mit Verwarnungsgeld, 
Geldbuße und Strafe nur dann geahn-
det werden, wenn sich die Schuld des 
Fahrzeugführers beweisen lässt. Dies ist 
möglich, wenn er persönlich bei der Be-
gehung der Tat angetro�en wird, wenn 
er von Zeugen erkannt wurde oder wenn 
sonstige Beweismittel vorhanden sind (z. 
B. Fotos). Anderenfalls wird häu�g eine 
Halteranzeige erfolgen. Behauptet der Hal-
ter dann, dass er nicht gefahren sei, und 
kann ihm dies nicht widerlegt werden, so 
ist wegen der Ordnungswidrigkeit weder 
ein Verwarnungsgeld noch eine Geldbuße 
möglich. Das folgt aus dem Grundsatz „Im 
Zweifel für den Beschuldigten“.

Um solche Vorfälle aber in Zukun� zu 
vermeiden, besteht die Möglichkeit, dem 
Halter für ein oder mehrere Fahrzeuge 
die Führung eines Fahrtenbuchs aufzu-
erlegen.

Voraussetzung einer 
Fahrtenbuchau�age:

1. Der Fahrzeugführer darf nicht fest-
stellbar sein.

Erklärt der Halter z. B., dass ein Angehöri-
ger gefahren sei, so kann die Behörde kaum 
Näheres ermitteln. Nur bei Verstößen im 
ruhenden Verkehr kann die Behörde den 
Halter zu den Kosten des Verfahrens her-
anziehen (siehe unter Punkt c).
2. Es muss entweder ein erheblicher 

Verstoß oder vielfältige kleinere Ver-
stöße vorliegen.

 Rotlichtverstoß
 Geschwindigkeitsüberschreitung um 

mehr als  km/h
 Überholen trotz Überholverbot (Zei-

chen )

Bei kleineren Verstößen müssen nach dem 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit mehrere 
Fälle vorliegen, wobei auch der Zeitraum 
eine Rolle spielt.
  Parkdelikte in  Monaten

Das Fahrtenbuch muss nicht unbedingt bei 
jeder Fahrt mitgeführt werden. Es besteht 
nur die P�icht, unverzüglich nach jeder 
Fahrt den Fahrzeugführer einzutragen. Bei 
einer Spazierfahrt kann das also auch hin-
terher zu Hause erfolgen.

Die Anordnung erfolgt durch die 
untere Verwaltungsbehörde, und zwar für 
eine bestimmte Zeit (z. B. neun Monate). 
Einmalige unwesentliche Verstöße recht-
fertigen kein Fahrtenbuch; das folgt aus 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 
der von der Verwaltungsbehörde beachtet 
werden muss.

Das Fahrtenbuch ist zuständigen Per-
sonen auf Verlangen jederzeit zur Prüfung 
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62 Kapitel 4 • Ordnungswidrigkeiten

Fragen und Antworten

. Was ist eine Ordnungswidrigkeit?
 Eine Zuwiderhandlung, die mit Geld-

buße bedroht ist.
. Welche Merkmale müssen vorliegen, 

damit eine Ordnungswidrigkeit geahn-
det werden kann?
1. Der Tatbestand muss erfüllt sein
2. Rechtswidrigkeit
3. Schuld

. Wo in den Vorschri�en findet man die 
Ordnungswidrigkeiten?

 Meist gegen Ende der Gesetze und 
Verordnungen.

. Wo sind die allgemeinen Grundsätze 
geregelt, die bei jedem Ordnungswidrig-
keitenverfahren beachtet werden müs-
sen?

 Im Ordnungswidrigkeitengesetz 
(OWiG)

. Wie kann man wegen einer Ordnungs-
widrigkeit bestra� werden?

 Man kann wegen Ordnungswidrigkei-
ten überhaupt nicht bestra� werden. 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße geahndet werden. 
Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann auch ein Verwarnungsgeld an die 
Stelle der Geldbuße treten.

. Wie hoch kann die Geldbuße ausfallen?
 Wenn im Gesetz oder in der Verord-

nung kein spezieller Betrag genannt ist 
bis zu 1.000 Euro.

. Bei welchen Ordnungswidrigkeiten 
muss man mit einem Fahrverbot rech-
nen?

 Bei schwerwiegenden Verkehrsver-
stößen, z. B. über 30 km/h zu schnell 
(i. g. O.), oder Rotlichtverstoß, wenn 
über eine Sekunde rot war.

. Was verstehen Sie unter den Begriffen 
„Tateinheit“ und „Tatmehrheit“?

 O� werden nicht nur eine einzige 
Vorschri�, sondern mehrere verletzt. 
Dann spricht man von

 5 Tateinheit, wenn dies durch diesel-
be Handlung geschieht, und

 5 Tatmehrheit, wenn dies durch meh-
rere Handlungen geschieht.

. Welche praktischen Auswirkungen hat 
es, ob „Tateinheit“ oder „Tatmehrheit“ 
vorliegt?

 5 Bei Tateinheit erfolgt die Ahndung 
nur nach dem schwersten Verstoß.

 5 Bei Tatmehrheit erfolgt die 
Ahndung wegen aller Verstöße 
gesondert. Es wird dann eine Ge-
samt-Geldbuße festgesetzt, aber 
die Punkte werden für jedes Delikt 
einzeln berechnet.

. Wann verjähren die Ordnungswidrig-
keiten?

 Die in der StVO und StVZO enthalte-
nen Ordnungswidrigkeiten verjähren 
drei Monate nach der Tat. Die Verjäh-
rung kann aber unterbrochen werden, 
z. B. durch den Anhörungsbogen.

. Was versteht man unter einer „Halter-
anzeige“?

 Lässt sich bei einer Ordnungswidrig-
keit nicht ohne weiteres feststellen, 
wer sie begangen hat, so wird zunächst 
der Halter des Fahrzeugs angezeigt.

. Bedeutet dies, dass der Halter des Fahr-
zeugs für alle Ordnungswidrigkeiten 
einstehen muss, die mit seinem Fahr-
zeug begangen wurden?

 Nein, in Deutschland muss dem Halter 
immer dessen persönliche Schuld an 
der Zuwiderhandlung nachgewiesen 
werden. Der Halter kann nach Halt- 

4
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Zuwiderhandlungen Regelsatz 
in Euro

Punkte Fahr verbot

Sicherheitsgurte, Kindersitze

Gurt nicht anlegen 30

Kindersitze nicht verwenden 60 1

Geschwindigkeitsüberschreitung (Kfz bis 3,5 t zGM)

Überschreitungen in km/h bis 10 15

11–15 innerorts 25

16–20 innerorts 35

21–25 innerorts 80 1

26–30 innerorts 100 1

31–40 innerorts 160 2 1 Mo.

41–50 innerorts 200 2 1 Mo.

51–60 innerorts 280 2 2 Mo.

61–70 innerorts 480 2 3 Mo.

über 70 innerorts 680 2 3 Mo.

bis 10 außerorts 10

11–15 außerorts 20

16–20 außerorts 30

21–25 außerorts 70 1

26–30 außerorts 80 1

31–40 außerorts 120 1

41–50 außerorts 160 2 1 Mo.

51–60 außerorts 240 2 2 Mo.

61–70 außerorts 440 2 2 Mo.

über 70 außerorts 600 2 3 Mo.

Dichtes Au�ahren

wenn schneller als 80 km/h: Abstand

weniger als 5/10 des halben Tachowertes 75 1

4/10 100 1

3/10 160 1 1 Mo.*

2/10 240 1 2 Mo.*

1/10 des halben Tachowertes 320 1 3 Mo.*

*  wenn die Geschwindigkeit mehr als 100 km/h beträgt




